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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6022371 
 
Gebietsname: Hochspessart 
 
Größe: 17508 ha  
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Unterfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocha-
ritions 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest-
land) auf Silikatböden 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Berg-Mähwiesen 

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge 

1323 Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 

1334 Castor fiber Biber 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1084* Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer 

1163 Cottus gobio Groppe 

1324 Myotis myotis Großes Mausohr 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1083 Lucanus cervus Hirschkäfer 

1308 Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus 

1065 Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der großflächigen, geschlossenen bodensauren Buchenwälder des 
Buntsandsteins im Spessart mit repräsentativen Offenlandkomplexen und bedeutsamen Flächen für 
Kohärenz und Repräsentanz der Flachland-Mähwiesen auf Buntsandstein sowie der repräsentativen 
Neunaugen-Populationen in den Bächen. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Mag-
nopotamions oder Hydrocharitions mit ihrer charakteristischen Wasserpflanzenvegetation und 
den dazugehörigen Lebensräumen der Verlandungszonen. 

2. Erhalt der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-
tis und des Callitricho-Batrachion. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischem Ge-
wässerchemismus, -trophie und -temperatur. Erhalt ggf. Wiederherstellung der natürlichen Fließ-
gewässerdynamik mit ausreichend ungestörtem Überflutungsregime und natürlich ablaufenden 
Ufergestaltungsprozessen. Erhalt ggf. Wiederherstellung störungsarmer, unverbauter, für Ge-
wässerorganismen durchgängiger, strukturreicher Gewässer ohne Ufer- und Sohlbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen sowie ungestörter Anbindung von Seitengewässern als wichtige 
Refugial- und Teillebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung des funktionalen Zusammenhangs 
der Fließgewässer mit den auetypischen Kontaktlebensräumen wie fluss- bzw. bachbegleitenden 
Gehölzbeständen, Röhrichten, Seggenrieden, Niedermooren, Hochstaudenfluren und Nasswie-
sen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Spektrums der Gewässerorganismen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Offenlandcharakters in weitgehend gehölz-
freier Ausprägung. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Nährstoffarmut der Standorte, des mosaikar-
tigen Wechsels von Standorten unterschiedlicher Bodenfeuchte sowie der spezifischen Habi-
tatelemente. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines Mosaiks aus Borstgrasrasen, Magerwiesen und 
-weiden, Säumen, eingestreuten Rohbodenstellen, Felsen, Felsschutt, Steinen, kleinflächigen 
Steinhaufen, schwachwüchsigen Sträuchern, Einzelgehölzen, Gehölzgruppen und Hecken sowie 
der charakteristischen Wald-Offenland-Übergänge. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines abwechs-
lungsreichen Gelände- und Mikroreliefs mit wechselnden Boden- und Standortverhältnissen, ins-
besondere auch des Gradienten der Bodenfeuchtigkeit. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von 
Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in weitgehend gehölzfreier sowie weitgehend neophytenfreier Ausprägung. Er-
halt ggf. Wiederherstellung einer intakten Gewässerdynamik und -struktur sowie des charakteris-
tischen Nährstoffhaushalts. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen Einbindung in die aue-
typischen Kontaktlebensräume wie bachbegleitende Gehölzbestände, Röhrichte, Seggenriede, 
Niedermoore, Nasswiesen und artenreiches Grünland. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von 
Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des standörtlich bedingten weiten Spektrums an nährstoffarmen bis mäßig 
nährstoffreichen Bodenverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Was-
serhaushalts in frischen bis feuchten Beständen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen 
Einbindung in Komplexlebensräume bzw. ihres ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie 
Magerrasen, Magerwiesen und -weiden, Streuobstbeständen, Säumen und Feuchtwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der essenziellen Kleinstrukturen wie Fels- und Steindurchragungen, Roh-
bodenstellen sowie Lesesteinhaufen und -riegeln. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Berg-Mähwiesen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Aus-
bildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Offenlandcharakters und des weitgehend ge-
hölzfreien Zustands. Erhalt ggf. Wiederherstellung des standörtlich bedingten weiten Spektrums 
an nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Bodenverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des charakteristischen Wasserhaushalts in frischen bis feuchten Beständen. Erhalt ggf. Wieder-
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herstellung der funktionalen Einbindung in Komplexlebensräume bzw. ihres ungestörten Kontakts 
mit Nachbarbiotopen wie Magerrasen, Magerwiesen und -weiden, Säumen und Feuchtwiesen. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des abwechslungsreichen Geländereliefs mit Kleinstrukturen wie 
einzelnen Fels- und Steindurchragungen, Rohbodenstellen sowie Lesesteinhaufen und -riegeln. 

7. Erhalt der Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation mit ihren charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung der offenen bis leicht beschatteten und nährstoffarmen 
Standorte. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines Standortmosaiks aus Felsköpfen, -spalten, -
bändern, -absätzen, -balmen und kleinen Aushöhlungen sowie verschiedener Auflage- und Füll-
substrate wie Grob- und Feinschutt, Grus und Feinerde. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines 
strukturreichen Mikroreliefs mit lückigen, niedrigwüchsigen und kleinräumig wechselnden Vegeta-
tionstypen aus Gefäßpflanzen-, Flechten- und Moosgemeinschaften. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum), insbesondere 
großflächiger, ausreichend unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger 
Bestände mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-
Zusammensetzung und der charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung von charakteristischen Strukturen als Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. Erhalt 
einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- 
und Totholzanteils und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion), insbeson-
dere unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger Bestände mit naturna-
her Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung und der 
charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischen 
Strukturen als Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. Erhalt einer ausreichenden An-
zahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils und 
der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Erhalt der dynamischen Prozesse wie Hangrut-
schungen sowie Überrollungen mit Felsbrocken und -schutt. Erhalt ggf. Wiederherstellung des 
funktionalen Zusammenhangs mit Felskomplexen, Geröllhalden und natürlichen Schuttfluren. Er-
halt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Wasserhaushalts und Bestandsklimas. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) in ihrer gebietsspezifischen Ausprägung und 
Verteilung. Erhalt ggf. Wiederherstellung unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und 
vielschichtiger Bestände mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer 
Baumarten-Zusammensetzung und der charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines aus-
reichend hohen Alt- und Totholzanteils und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Er-
halt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerregimes. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden, Wiesen und 
Hochstaudenfluren. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altge-
wässern, Mulden und Brennen. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Mopsfledermaus. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
ausreichend unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher, alt- und totholzreicher Wälder mit 
einem ausreichend hohen Angebot an Baumhöhlen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. ab-
stehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum und Jagdhabitat. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
einer ausreichenden Anzahl anbrüchiger Bäume sowie von Bäumen mit Specht- bzw. natürlichen 
Baumhöhlen und Gebäudequartieren. Erhalt ggf. Wiederherstellung der weitgehenden Störungs-
freiheit von Kolonien zur Zeit der Jungenaufzucht. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schwarm- 
und Winterquartiere (Höhlen, Stollen, Keller, Gewölbe u. a.) mit ihrem charakteristischen Mikro-
klima und einem ausreichenden Hangplatzangebot und Spaltenreichtum sowie Ungestörtheit  in 
der Zeit vom 1. August bis 30. April. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Wasser- und Feuchtle-
bensräumen sowie blütenreichen Strukturen im Wald. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend 
unzerschnittener Flugkorridore zwischen Teilhabitaten. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bechsteinfledermaus. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung ausreichend unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher, alt- und totholzreicher 
Wälder (insbesondere Laubwälder) mit einem ausreichend hohen Angebot an Baumhöhlen und 
natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum und 
Jagdhabitat. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer ausreichenden Anzahl anbrüchiger Bäume sowie 
von Bäumen mit Specht- bzw. natürlichen Baumhöhlen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der weitge-
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henden Störungsfreiheit von Kolonien zur Zeit der Jungenaufzucht. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
der Schwarm- und Winterquartiere (Höhlen, Stollen, Keller, Gewölbe u. a.) mit ihrem charakteris-
tischen Mikroklima und einem ausreichenden Hangplatzangebot und Spaltenreichtum sowie Un-
gestörtheit  in der Zeit vom 1. August bis 30. April. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Wasser- und 
Feuchtlebensräumen sowie blütenreichen Strukturen im Wald. Erhalt ggf. Wiederherstellung aus-
reichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen Teilhabitaten. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Großen Mausohrs. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung von naturnahen, ausreichend unzerschnittenen Laubwäldern und Laubmischwäldern mit 
ausreichend hohem Laubholzanteil, höhlenreichen Altbaumbeständen und geringer Bodenbede-
ckung als Jagdgebiete und Quartiere . Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter, unbelasteter, 
biozidfreier Sommerquartiere in Gebäuden, insbesondere intakter Ein- und Ausflugöffnungen, der 
Hangplätze und des charakteristischen Mikroklimas. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Störungs-
freiheit der Sommerquartiere zur Zeit der Jungenaufzucht (15. April bis 30. September). Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der Schwarm- und Winterquartiere (Höhlen, Stollen, Keller, Gewölbe u. a.) 
mit ihrem charakteristischen Mikroklima und einem ausreichenden Hangplatzangebot und Spal-
tenreichtum sowie Ungestörtheit  in der Zeit vom 1. August bis 30. April. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung ausreichend unzerschnittener Flugkorridore zwischen Teilhabitaten. 

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bibers in den Flüssen mit ihren Auenbereichen, 
deren Nebenbächen mit ihren Auenbereichen, Altgewässern und in den natürlichen oder natur-
nahen Stillgewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichender Uferstreifen für die vom Biber 
ausgelösten dynamischen Prozesse. . 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Bachneunauges und der Groppe. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung unverbauter und durchgängiger Gewässer mit natürlicher Struktur und Dyna-
mik sowie strukturreichen Habitaten mit unverschlammtem Sohlsubstrat mit ausreichenden Ver-
steck-, Laich- und Brutmöglichkeiten und differenziertem, abwechslungsreichem Strömungsver-
hältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Gewässern ausreichend hoher Gewässerqualität 
ohne bzw. mit geringen Sediment- und Nährstoffeinträgen aus dem Umland. 

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Hirschkäfers. Erhalt von ausreichend großen 
und vernetzten Eichenbeständen sowie mit ausreichend hohem Anteil an Eichentotholz und Ei-
chenstümpfen sowie anbrüchiger Laubbäume. Erhalt eines Netzwerks aus stehenden alten, saf-
tenden einheimischen Eichen als Nahrungsquellen für die Imagines und Treffpunkte der Ge-
schlechter. Erhalt alter Einzelbäume in Parkanlagen, an Waldrändern und in Obstwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung geeigneter Brutsubstrate in Gehölzbeständen und auch von anthropoge-
nen Ersatzhabitaten (Meiler). Erhalt ggf. Wiederherstellung der Larvalhabitate. 

17. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Eremiten. Erhalt großer, sehr alter Bäume mit 
Vorkommen des Eremiten bzw. im Umfeld von Eremitenvorkommen zum Erhalt der Faunentradi-
tion durch dauerhafte Bereitstellung großer Mulmhöhlen. Erhalt von Laubwäldern mit einem aus-
reichend hohen Anteil an ungenutzten Altbäumen und Altbaumgruppen. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung der Vernetzung der Habitate durch Altbäume, die ihr natürliches Lebensalter erreichen 
können. 

18. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände ihrer Raupenfutter-
pflanze Großer Wiesenknopf und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenfluren 
und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art angepassten Weise. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen, Randflächen und 
Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des Habitatverbunds innerhalb von Metapopulationen. 

19. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Skabiosen-Scheckenfalters. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung von Feuchtwiesen und Mooren, die geeignete Raupenfutterpflanzen (vor allem 
Teufelsabbiss) und ausreichend hohe (Grund-)Wasserstände und Nährstoffarmut aufweisen. Er-
halt ggf. Wiederherstellung offener, gehölzfreier sowie nährstoffarmer Mager- und Trockenstand-
orte mit Tauben-Skabiosen und Acker-Witwenblumen als Raupenfutterpflanzen. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung der Habitate des Skabiosen-Scheckenfalters auch in ihren nutzungs- und pflege-
geprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eingesprengter Hochstaudenpartien 
als Sitzwarten und blütenreicher benachbarter Säume als Saugplätze. Erhalt großer Populationen 
als Wiederbesiedlungsquellen für benachbarte Habitate. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Ver-
netzungsstrukturen und des Habitatverbunds von kleinen, individuenarmen Populationen inner-
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halb einer Metapopulation bzw. innerhalb von Biotopkomplexen. 

 


